
Grundlagenermittlung und Vorplanung (LPH 1 und 2)

Entwurfs- und Genehmigungsplanung (LPH 3 und 4)

1. Verschickung Beteiligung von rd. 40 Trägern öffentlicher Belange (TÖB) einschl. der 
politischen Gremien

Schlussverschickung Die Planung wird auf Basis des oben beschriebenen Abstimmungsprozesses 
überarbeitet und schlussverschickt. 

Ausführungsplanung (LPH 5)

Ausschreibung und Vergabe (LPH 6 und 7)

Ausschreibung der geplanten Leistungen und Vergabe
Beteiligung des Vergabeausschusses
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Erstellen der Verkehrsführungspläne / Detaillierung der Bauphasen

Beauftragung und Umsetzung von erforderlichen Baumfällungen

Beginn der Bauausführung

Festlegung und Definition der Aufgabenstellung, Ermitteln der Planungsrandbedingungen, 
Ortsbesichtigung, Tiefbauanzeige, Ermittlung Verkehrsbelastung, 
Trummenuntersuchungen, Asphalt- und Baugrunduntersuchungen, 
Leitungsanfrage, etc.

Variantenentwicklung mit Vorabstimmung Polizei und Verkehrsdirektion

Entscheidung Vorzugsvariante

Erarbeiten eines Entwurfes für die 1. Verschickung mit planerischer
Darstellung der Vorzugsvariante, Alternativen werden textlich kurz erläutert

Darstellung Planungsprozess 

Erstellen der Deckenhöhenpläne und Absteckpläne

Leitungstrassenplanung, Abstimmung mit den betroffenen Ver- und Entsorgungsunternehmen

Eingang der Kostenbeiträge Dritter 

Erarbeitung der Ausführungsunterlage (AU-Bau) auf Grundlage der Schlussverschickung

Ende der Beteiligungsphase

Beginn der Beteiligungsphase

Die Unterlagen bestehen im Wesentlichen aus einem verkehrstechnischen Erläuterungsbericht und 
dazugehörigen Plänen. Die Planung ist zu diesem Zeitpunkt aus Verkehrsplanerischer und Verkehrsbehördlicher 
Sicht fachlich geprägt, aber gilt nicht als abgestimmt.

Die TÖB haben die Möglichkeit eine Stellungnahme abzugeben und sich damit zur Planung innerhalb einer 
gesetzten Frist zu äußern. 
WICHTIG: Jeder gibt eine Stellungnahme aus dem Blickwinkel der ihm übertragenen Rolle ab!
Die Beteiligten bringen somit ihre jeweilige Fachkompetenz in die Planung ein.

Nach Ablauf der Frist werden die eingegangenen Stellungnahmen in einem Abwägungsvermerk 
zusammengeführt, bewertet und durch die Planungs- und Baudienststelle abgewogen. 


